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 Pflanzenschutzdienst 

 Referat 32  

  Bonn 

An Siebengebirgsstraße 200 

Pflanzenschutzdienst 53229 Bonn 

 

 

Tel.: 0228  703-0, Fax: -2102  

  Münster   
Nevinghoff 40, 48147 Münster  

Tel.:  0251 2376-0, Fax: -644  
Auskunft erteilt  

Ansprechpartner:       

Referat 32.4 
 
Siebengebirgsstraße 200 
 
53229 Bonn 

Durchwahl:          

  Mail:       

   

  

 Registrierungsantrag zum Handel mit Pflanzen und Pf lanzenteilen 
                                      im EU – Binne nmarkt  
 

 
 

Ich beantrage die Registrierung für das Inverkehrbringen von Anbaumaterial   
gemäß  Anbaumaterialverordnung (AGOZV)  

 
 

Ich beantrage die Registrierung zum Handel mit passpflichtigen Pflanzen / Pflanzenteilen gemäß 
Pflanzenbeschauverordnung  

 ADRESSE ANTRAGSTELLER 
 (Firma / Name)       
 (Straße)       
 (Plz / Ort)       
 (Telefon)       (Fax)       
 (Mail)       (www) 

 (Ansprechpartner )        
      

  
DER BETRIEB GEHÖRT ZUR 
FOLGENDEN FACHSPARTE 

PRODUKTION / HANDEL VON ART DER VERMARKTUNG 

 Baumschule  Zierpflanzen  Versandhandel 
 Forstbaumschule  Gehölze  Abholmarkt 
 Obstbau  Obstgehölze   
 Gemüsebau  Weinreben HANDELSBEREICH (Verkauf) 
 Weinbau  Erdbeerpflanzen  Deutschland 
 Zierpflanzenbau  Gemüsepflanzen  EU-Mitgliedstaaten 
 Mehrspartenbetrieb  Pflanzkartoffeln  Nicht-EU-Länder 
 Endverkaufsbetrieb  andere Kartoffeln   
 Garten- und Landschaftsbau  Obst  
 Kartoffelhandel  Gemüse 
 Pflanzkartoffelproduzent  Weihnachtsbaumkulturen 

DER BETRIEB IMPORTIERT 
AUS NICHT-EU-LÄNDERN 

 Speisekartoffelproduzent  Holz  ja 
 Spedition    nein 
 Sonstige (welche?)   

 
VERMARKTUNG  
(der Verkauf erfolgt an) 

  Produktionsbetriebe 
 

      

 Weiterverkäufer/Händler 
 der Betrieb produziert  gewerbliche Endverbraucher 

DER BETRIEB BEABSICH-
TIGT IN SCHUTZGEBIETE 
DER EU-LÄNDER ZU 
LIEFERN 

 der Betrieb handelt  öffentliche und/oder private  ja 
   Endverbraucher  nein 
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Anlage 1   
 
Angaben zum Inverkehrbringen von Anbaumaterial gemä ß Anbaumaterialverordnung (AGOZV) 
 
Ich produziere  in meinem Betrieb zur weiteren gärtnerischen Bearbeitung Anbaumaterial in folgenden 
Anbaustufen: 
 

 Sämlinge 
 Jungpflanzen 
 Halbfertigware 

   
 Zierpflanzen 
 Stauden 
 Wasserpflanzen 
 Ziergehölze 
 Obstgehölze 
 Gemüsepflanzen 

   
 Folgende Pflanzengattungen werden in meinem Betrieb  als Anbaumaterial produziert: 

  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
Angaben zum Handel mit passpflichtigen Pflanzen und  Pflanzenteilen gemäß  Pflanzen-
beschauverordnung  
  
 Pflanzen und Pflanzenteile, die beim innergemeinsc haftlichen Verbringen von einem 

Pflanzenpass begleitet sein müssen 
   
1 PASSPFLICHTIG IN ALLEN HANDELSSTUFEN  
1.1 PFLANZEN   
  Pflanzen von ausläufer- und knollenbildenden Arten von Solanum oder deren Hybriden 
     
1.2 PFLANZEN, AUßER SAMEN, VON   
  Amelanchier  Eriobotrya  Pyracantha 
  Beta vulgaris  Fortunella (und Hybriden) 1)  Pyrus 
  Brugmansia (Datura)  Humulus lupulus  Rhododendron spp. 
  Camellia spp.  Malus  außer Rhododendron simsii 
  Castanea 1)  Mespilus  Solanum jasminoides 
  Citrus (und Hybriden) 1)  Photinia davidiana  Sorbus 
  Chaenomeles  Poncirus (und Hybriden) 1)  Viburnum spp. 
  Cotoneaster  Prunus - Arten  Vitis 1) 
  Crataegus  außer Prunus laurocerasus                
  Cydonia  und Prunus lusitanica   1) ausgenommen Früchte   
       
1.3 FRISCHE FRÜCHTE VON     
  Citrus (und Hybriden, mit Stielen und Blättern)   
  Fortunella (und Hybriden, mit Stielen und Blättern)   
  Poncirus (und Hybriden, mit Stielen und Blättern)   
       
1.4  HOLZ (bitte Erläuterungen auf Seite 8 beachten und zutreffendes ankreuzen) 
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2 PASSPFLICHTIG BEI VERKAUF AN PERSONEN, DIE SICH M IT ERWERBSMÄßIGER 

PFLANZENERZEUGUNG BEFASSEN  
 
 

(ausgenommen für den Verkauf an den Endverbraucher vorbereitete und verkaufsfertige Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, sofern deren Erzeugung deutlich von derjenigen anderer 
Erzeugnisse getrennt ist) 

       
2.1 PFLANZEN, AUßER SAMEN, VON   
  Zierpflanzen  Gehölze / Obstgehölze  Gemüsepflanzen 
  Argyranthemum spp.  Abies  Allium porrum 
  Aster spp.  Castanea  Apium graveolens 
  Dendranthema  Larix  Brassica 
  Dianthus u. Hybriden  Picea  Cucumis spp. 
  Exacum spp.  Pinus  Lactuca spp. 
  Gerbera  Platanus  Spinacia 
  Gypsophila  Populus  Solanaceae 
  Impatiens-Neu-Guinea-Hybr.  Prunus laurocerasus  (außer unter Nr.  1.1 genannte) 

  Leucanthemum  Prunus lusitanica   
  Lupinus  Pseudotsuga  Erdbeerpflanzen 
  Pelargonium  Quercus  Fragaria 
  Solanaceae  Rubus   
  (außer unter Nr. 1.1 u. 1.2 genannte)  Tsuga   
  Tanacetum     
  Verbena     
       
  andere krautige Pflanzen, außer Pflanzen aus der Familie der Süßgräser (Gramineae), außer  
  Zwiebeln, Knollen, Samen, Kormi und Rhizome   
       
2.2 
 

PFLANZEN, BEWURZELT, AUCH MIT ANHAFTENDEM ODER BEIGEFÜGTEM  NÄHRSUBSTRAT, 
VON (zugehörige Gattungen in Anlage 3) 

  Araceae  Musaceae  Strelitziaceae 
  Marantaceae  Persea spp.  
       
2.3 
 

PFLANZEN VON PALMAE, ZUM ANPFLANZEN BESTIMMT, MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR 
ALS 5 CM AN DER STAMMBASIS, VON FOLGENDEN GATTUNGEN  

  Brahea  Livistona  Trachycarpus 
  Butia  Phoenix  Trithrinax 
  Chamaerops  Sabal  Washingtonia 
  Jubaea  Syagrus   
       
2.4 SAMEN VON     
  Helianthus annuus  Medicago sativa   
  Lycopersicon lycopersicum  Phaseolus   
       
2.5 SAMEN UND ZWIEBELN VON     
  Allium ascalonicum  Allium cepa  Allium schoenoprasum 
       
2.6 ZWIEBELN UND KNOLLEN VON    
  Camassia  Hyacinthus  Puschkinia 
  Chionodoxa  Iris  Scilla 
  Crocus flavus  Ismene ( = Hymenocallis)  Tigridia 
  „Golden Yellow“  Muscari  Tulipa 
  Galanthus  Narcissus   
  Galtonia candicans  Ornithogalum   
  
  

Gladiolus (Zwergformen und Hybriden der Gattung Gladiolus wie Gladiolus callianthus, Gladiolus 
colvillei, Gladiolus nanus, Gladiolus ramosus, Gladiolus tubergenii) 
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Anlage 2   
  
ZEUGNIS- UND UNTERSUCHUNGSPFLICHTIGE  PFLANZEN UND PFLANZENTEILE BEI 
URSPRUNG DER WARE AUSSERHALB DER EU  
(Sofern es sich um passpflichtige Ware handelt (siehe Anlage 1) ist bei der Einfuhr das Pflanzengesundheits-
zeugnis durch einen Pflanzenpass zu ersetzen. Jeder Importeur ist registrierungspflichtig.) 
     
     
1.1  ALLE PFLANZEN, ZUM ANPFLANZEN, AUSGENOMMEN SAMEN    
     
     
1.2 SAMEN VON     
  Cruciferae 2)  Lycopersicon lycopersicum  Allium ascalonicum 
  Gramineae 2)  Medicago sativa  Allium cepa 
  Triticum, Secale und  Prunus  Allium porrum 
  X Triticosecale 3)  Rubus  Allium schoenoprasum 
  Trifolium spp. 2)  Oryza spp.  Phaseolus 
  Capsicum spp.  Zea mais   
  Helianthus annuus     
  2) mit Ursprung in Argentinien, Australien, Bolivien, Chile, Neuseeland, Uruguay 
  3) mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika, USA 
       
       
1.3 PFLANZENTEILE, AUßER FRÜCHTE, VON   
  Acer saccharum  4)  Hypericum (Schnittblumen) 5)  Rosa (Schnittblumen) 5) 
  Apium graveolens (Blattgemüse)  Lisianthus (Schnittblumen) 5)  Solidago 
  Aster spp. (Schnittblumen) 5)  Ocimum, (Blattgemüse)  Trachelium (Schnittblumen) 5) 
  Castanea  Orchidaceae (Schnittblumen)   
  Coniferales (Nadelbäume)  Pelargonium   
  Dendranthema  Phoenix spp.   
  Dianthus  Populus   
  Eryngium (Schnittblumen) 5)  Prunus-Arten 5)   
  Gypsophila  Quercus   
  5)  mit Ursprung in außereuropäischen Ländern   
  4) mit Ursprung in USA, Kanada 
   
       
       
1.4 FRISCHE FRÜCHTE VON     
  Citrus (und Hybriden)  Momordica (Bitterer Balsamkürbis)  
  Fortunella (und Hybriden)  Poncirus (und Hybriden)  Solanum melongena 
       
       
1.5  Annona 5)  Mangifera 5)  Pyrus 5) 
  Cydonia 5)  Passiflora 5)  Ribes 5) 
  Diospyros 5)  Prunus 5)  Syzygium 5) 
  Malus 5)  Psidium 5)  Vaccinium 5) 
  5) mit Ursprung in außereuropäischen Ländern   
       
       
1.6  KNOLLEN VON Solanum tuberosum   
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Anlage 2       
      
ZEUGNIS- UND UNTERSUCHUNGSPFLICHTIGE  PFLANZEN UND PFLANZENTEILE BEI 
URSPRUNG DER WARE AUSSERHALB DER EU  
(Sofern es sich um passpflichtige Ware handelt (siehe Anlage 1) ist bei der Einfuhr das Pflanzengesundheits-
zeugnis durch einen Pflanzenpass zu ersetzen. Jeder Importeur ist registrierungspflichtig.) 

       
       
1.7 LOSE RINDE VON     
  Acer saccharum  Juglans mandshurica 6)  Quercus, außer Quercus suber 
  Coniferales (Koniferen) 5)  Populus  Ulmus davidiana 6) 
  Fraxinus 6)  Pterocarya rhoifolia 6)  Ulmus parvifolia 6) 
  5) mit Ursprung in außereuropäischen Ländern   
  6) mit Ursprung in Kanada, China, Japan, Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, USA 
       
1.8  HOLZ (bitte Erläuterungen auf Seite 9 und 10 beachten und zutreffendes ankreuzen) 
       
1.9 NÄHRSUBSTRAT     
  Nährsubstrat, das ganz oder teilweise aus Erde oder festen organischen Stoffen wie Teilen von  
  Pflanzen, Humus, einschließlich Torf oder Rinden, aber nicht nur aus Torf besteht. 
  Erd und Nährsubstrat, das Pflanzen anhaftet oder beigefügt ist, mit Ursprung in Georgien, Moldawien, 
  Russland, Türkei, Ukraine, Weißrussland oder außereuropäischen Ländern, 
  ausgenommen Ägypten, Algerien, Israel, Libyen, Marokko, Tunesien. 
   
1.10 KÖRNER VON     
  Triticum 3)     
  Secale 3)     
  X Triticosecale 3)     
  3) mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika, USA 
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Anlage 3   
Gattungen der in Anlage 1 (Nr. 2.2) genannten Familien   

   

Araceae Xanthosoma Petunia  Petunie 

Acorus  Kalmus Zamioculcas Physalis  Lampionblume 
Aglaonema Zantedeschia Zimmerkalla Salpichroa 
Alocasia  Salpiglossis Trompetenzunge 
Amorphophallus  Schizanthus Spaltblume 
Anthurium. Flamingoblume  Scopolia  Tollkraut 
Anubias.  Solandra 
Ariopsis. Marantaceae Solanum  Nachtschatten 
Arisaema Feuerkolben Ataenidia Streptosolen 
Arisarum Calathea Vestia 
Arum  Aronstab Ctenanthe  
Caladium Kaladie Maranta  
Calla  Sumpfkalla Stachyphrynium  
Callopsis Stromanthe Strelitziaceae 
Colocasia Thalia Ravenala Baum der Reisenden 
Cryptocoryne  Strelitzia 
Culcasia   
Cyrtosperma   
Dieffenbachia Dieffenbachie   
Dracontium Musaceae  
Dracunculus Drachenwurz Ensete  
Epipremnum Heliconia  
Homalomena Musa  Banane  
Lagenandra Ravenala Baum der Reisenden  
Lasia. Strelitzia Strelitzie  
Lysichiton   
Monstera   
Nephtytis.   
Orontium Goldkeule   
Peltandra Solanaceae  
Philodendron Atropa  Tollkirsche  
Pinellia Browallia  
Pistia  Wassersalat Brunfelsia  
Pothos Capsicum Paprika  
Remusatia Cestrum  Hammerstrauch  
Rhaphidophora Cyphomandra Baumtomate,Tamarillo  
Rhektophyllum Datura  Stechapfel  
Rhodospatha Duboisia  
Sauromatum Eidechsenwurz Fabiana  
Schismatoglottis Hyoscyamus Bilsenkraut  
Scindapsus Iochroma Veilchenstrauch  
Spathicarpa Juanulloa  
Spathiphyllum Lycium  Bocksdorn  
Stenospermation Lycopersicon  
Steudnera Mandragora Alraunwurzel  
Symplocarpus Stinkkohl Nicandra  
Syngonium Nicotiana Tabak  
Typhonodorum Nierembergia  
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1.   Verpflichtungen des Antragstellers 
 zur Registrierung 

   � Änderungen der im Betrieb produzierten / gehandelten passpflichtigen Pflanzengattungen sind dem 
Pflanzenschutzdienst unaufgefordert mitzuteilen. 

 
   � Lieferungen in Schutzgebiete sind beim Pflanzenschutzdienst rechtzeitig zu beantragen. 

 
   � Ein Betriebsplan aller Betriebsteile (neuester Stand) ist dem Pflanzenschutzdienst zur Einsicht  zur Verfügung zu 

stellen (nicht zutreffend für Zitrushändler, Händler, Importeure und Betreiber von Kartoffellagern). 
 

   � Das Auftreten gefährlicher Schaderreger, insbesondere von Quarantäneschadorganismen gemäß Pflanzen-
beschauverordnung Anlage 1und 2, ist dem Pflanzenschutzdienst umgehend mitzuteilen. 
 

   � Eine erfahrene Person hinsichtlich Pflanzenerzeugung und Pflanzengesundheit ist zu benennen und dem 
Pflanzenschutzdienst persönlich zur Verfügung zu stellen. 
 

   � Nötigenfalls sind vom Antragsteller Kontrolluntersuchungen gemäß Leitlinien der zuständigen Behörde 
durchzuführen (nicht zutreffend für Zitrushändler, Händler, Importeure und Betreiber von Kartoffellagern). 
 

   � Den von der zuständigen Behörde beauftragten Personen ist Zugang zu allen Betriebsteilen zum Zweck der 
Inspektion und / oder Stichprobenentnahme zu gewähren. 
 

   � Darüber hinaus erforderliche Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften zur Feststellung oder Verbesserung der 
Pflanzengesundheit sowie zur Wahrung der Identität des Materials sind einzuhalten. 
 

  

 zur Passausstellung 

   � Über alle passpflichtigen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände ist Buch zu führen, hinsichtlich 
Produktion, Lagerung, Zukauf und Verkauf, diese Angaben sind mindestens 3 Jahre aufzubewahren. 
 

   � Pflanzenpässe zugekaufter Waren sind mindestens 1 Jahr aufzubewahren. 
 

   � Passpflichtige Pflanzen und Pflanzenteile zum Handel im EU - Binnenmarkt sind mit einem Pflanzenpass  zu 
versehen, die Lieferscheinnummer oder andere Nummern sind als Seriennummer im Pflanzenpass zu verwenden. 
 

   � Den von der zuständigen Behörde beauftragten Personen ist Einsicht in die Bücher über alle passpflichtigen 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, und andere Gegenstände sowie andere sachdienliche Unterlagen zu gewähren. 
 

   � Die Registriernummer ist nur im Pflanzenpass zu verwenden. 
 

  

2. Antrag zum Pflanzenpass 
 Ich beantrage  die Ausstellung von Pflanzenpässen und Austauschpässen für die in meinem Betrieb produzierten / 

gehandelten Pflanzen / Pflanzenteile (wie im Antrag angekreuzt) vornehmen zu können. 

 
 Mit diesem Antrag verpflichte ich mich, die im Pfla nzenschutzgesetz, der Pflanzenbeschau- und 

Anbaumaterialverordnung in der jeweils geltenden Fa ssung genannten Auflagen zur Registrierung 
und Passausstellung einzuhalten.  
Ich verpflichte mich insbesondere den oben genannten Verpflichtungen (Nr.1) nachzukommen. 
Gleichzeitig stelle ich den Antrag zur Ausstellung von Pflanzenpässen (Nr. 2) und bestätige dies durch 
meine Unterschrift. 

 
 
 
 

 
 
      
 

 
 
      
 

� Datum  Unterschrift   
  

(Die Kosten der Registrierung werden gemäß Landesgebührentarif in Rechnung gestellt.) 
  
      
Bearbeitungsvermerke (vom Pflanzengesundheitsdienst  auszufüllen)   

 Antrag geprüft und vollständig  weitere Vermerke  Antrag angenommen  
 Betriebsprüfung durchgeführt  zuständige Dienststelle       
 Betriebsberatung zu Schutzzonen   
 Voraussetzungen zur   

 
      

 Registrierung werden erfüllt  

      

 (Unterschrift Inspektor) 
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Zu Anlage 1, Nr. 1.4     
     
       
1 IN ALLEN HANDELSSTUFEN PASSPFLICHTIGE PFLANZEN / PF LANZENTEILE  
       
1.4 HOLZ      
 a) das ganz oder teilweise aus folgenden Gattungen oder Arten gewonnen wurde 
       
  Platanus, auch ohne natürliche Oberflächenrundung 
       
 u n d      
       
 b) einer der folgenden Warenbezeichnungen gemäß Anhang I, Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 

Rates vom 23.07.1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif 
entspricht: 

       
 KN - Code   Warenbezeichnung   
  4401 10 00 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder in ähnlichen                            
   Formen 
    
  4401 22 00 Holz von anderen als Nadelbäumen, in Form von Plättchen oder Schnitzeln  
    
    ex 4401 30 90             Holzabfälle und Holzausschuss (andere als Sägespäne), nicht zu Pellets, Briketts,  
   Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst 
    
  4403 410 00 Rohholz, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt,                                   
   auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet 
    
    ex 44 03 99    Holz von anderen als Nadelbäumen, (anderes als von den in der Unterpositions-  
   Anmerkung 1 zu Kapitel 44 genannten tropischen Hölzern oder von anderen tropischen 
   Hölzern, Eiche (Quercus spp.) oder Buche (Fagus spp.)), roh, auch entrindet, vom Splint  
   befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, anderes als mit Farbe, Beize, Kreosot  
   oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz                                  
    
    ex 4404 20 00             Von anderen als Nadelbäumen stammende Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke  
   aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt 
    
    ex 4407  99 Holz von anderen als Nadelbäumen, (anderes als von den in der Unterpositions- 
   Anmerkung 1 zu Kapitel 44 genannten tropischen Hölzern oder von anderen tropischen 
   Hölzern, Eiche (Quercus spp.) oder Buche (Fagus spp.)), in der Längsrichtung gesägt  
   oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden  
   verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6mm 
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Zu Anlage 2, Nr. 1.8 
 
   
1 PFLANZEN / PFLANZENTEILE FÜR DIE BEI DER EINFUHR AU S EINEM DRITTLAND ZEUGNIS- 

UND UNTERSUCHUNGSPFLICHT BESTEHT  
 (Sofern es sich um passpflichtige Ware handelt (siehe Anlage 2) ist bei der Einfuhr von Pflanzen / 

Pflanzenteilen das Pflanzengesundheitszeugnis durch einen Pflanzenpass zu ersetzen. Jeder Importeur ist 
registrierungspflichtig.) 

   
1.8 HOLZ 
 a) das ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ausgenommen 
 Verpackungsmaterial aus Holz gemäß der Begriffsbestimmung von Artikel 2, Absatz 2, Unterabsatz 1 
 der Richtlinie 2000/29 EG 
   
  Quercus, auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA, ausgenommen Holz, das  
  der unter Buchstabe b) aufgeführten Warenbezeichnung im KN-Code 4416 00 00 entspricht und wenn 
  nachgewiesen werden kann, dass das Holz unter Anwendung einer Erhitzung auf eine Mindesttemperatur 
  von 176 °C für 20 Minuten verarbeitet oder hergeste llt worden ist 
  Platanus, auch ohne natürliche Oberflächenrundung, mit Ursprung in den USA oder Armenien 
  Populus, auch ohne seine natürliche Oberflächenrundung, mit Ursprung in den Ländern des  
  amerikanischen Kontinents 
  Acer saccharum, auch ohne natürliche Oberflächenrundung, mit Ursprung in den USA oder Kanada 
  Nadelbäume (Coniferales), auch ohne natürliche Oberflächenrundung, mit Ursprung in außereuropäischen  
  Ländern, Kasachstan, Russland und der Türkei 
  Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia, Pterocarya rhoifolia, 
  Auch ohne natürliche Oberflächenrundung, mit Ursprung Kanada, China, Japan, Mongolei, Republik  
  Korea, Russland, Taiwan, USA 
   
 u n d  
   
 b) einer der folgenden Warenbezeichnungen gemäß Anhang I, Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 

Rates vom 23.07.1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif 
entspricht: 

   
 KN - Code   Warenbezeichnung 
  4401 10 00 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder in ähnlichen                       
   Formen 
  4401 21 00 Holz von Nadelbäumen, in Form von Plättchen oder Schnitzeln 
  4401 22 00 Holz von anderen als Nadelbäumen, in Form von Plättchen oder Schnitzeln  
  4401 30 10               Sägespäne 
    ex 4401 30 90             Holzabfälle und Holzausschuss (andere als Sägespäne), nicht zu Pellets, Briketts,  
   Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst 
  ex 4403 10 00 Rohholz, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt,                               
   auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet 
         4403 20                 Holz von Nadelbäumen, roh, anderes als mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen  
   Konservierungsmitteln behandelt, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei oder 
   vierseitig grob zugerichtet 
         4403 91               Eichenholz (Quercus spp.), roh, anderes als mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen 
   Konservierungsmitteln behandelt, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei oder 
   vierseitig grob zugerichtet 
   ex 44 03 99    Holz von anderen als Nadelbäumen, (anderes als von den in der Unterpositions-  
   Anmerkung 1 zu Kapitel 44 genannten tropischen Hölzern oder von anderen tropischen 
   Hölzern, Eiche (Quercus spp.) oder Buche (Fagus spp.)), roh, auch entrindet, vom Splint  
   befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, anderes als mit Farbe, Beize, Kreosot  
   oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz                                  
    ex 4404                 Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längs- 
   richtung gesägt 
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  KN - Code   Warenbezeichnung 
  4406    Bahnschwellen (Querstreben) aus Holz 
    
          
        4407 10    Holz von Nadelbäumen, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder 
   geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 
   mehr als 6mm                                                                                                                                         
        4407 91 Eichenholz (Quercus spp.), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder 
   geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 
   mehr als 6mm   
  ex 4407 93 Holz von Acer saccharum, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder  
   geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 
   mehr als 6 mm 
       4407 95 Eschenholz (Fraxinus spp.), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder 
   geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 
   mehr als 6 mm 
  ex 44 07 99    Holz von anderen als Nadelbäumen, (anderes als von den in der Unterpositions- 
   Anmerkung 1 zu Kapitel 44 genannten tropischen Hölzern oder von anderen tropischen 
   Hölzern, Eiche (Quercus spp.) oder Buche (Fagus spp.)), Ahorn (Acer spp.), Kirschbaum  
   (Prunus spp.) oder Esche (Fraxinus spp.) in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, 
   gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, 
   mit einer Dicke von mehr als 6mm 
            4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel, aus Holz;  
   Kabeltrommeln aus Holz; Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus 
   Holz; Palettenaufsatzwände aus Holz 
  4416 00 00 Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz, 

einschließlich Fassstäbe 
  9406 00 20 Vorgefertigte Gebäude aus Holz 
    
  Die Zeugnis- und Untersuchungspflicht entfällt für Flachpaletten und Boxpaletten (KN - Code ex4415 20),  wenn sie 

  den Normen für „UIC-Flachpaletten“ entsprechen und demgemäß gekennzeichnet sind. 

    

    

    

 


